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Bekanntmachung

Feststellung des Jahresabschlusses 2015
Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten

Gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz LSA vom 24. März 1997 (GVBl- LSA  
Nr. 12/1997) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Des-
sau-Roßlau am 01. Februar 2017 Folgendes beschlossen:
1. Der durch die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach 

und Partner Treuhand GmbH, Antoinettenstraße 37, 06844 Dessau-Roß-
lau geprüfte und bestätigte, durch das Rechnungsprüfungsamt festge-
stellte und durch den Betriebsausschuss und den Rechnungsprüfungs-
ausschuss vorberatene Jahresabschluss zum 31.12.2015 sowie der 
Lagebericht 2015 in der Fassung vom 18.11.2016 werden festgestellt.

2. Der Jahresgewinn in Höhe von 52.368,00 EUR wird in eine zweckgebun-
dene Rücklage eingestellt.

 (Beschluss-Nr. DR/BV/415/2016/V-DKT)
3. Der Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Dessau-Roßlauer 

Kindertagesstätten für das Jahr 2015 wird zugestimmt.
(Beschluss-Nr. DR/BV/416/2016/V-DKT)
Die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach und Partner 
Treuhand GmbH, hat mit Datum vom 18. November 2016 für den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2015 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
An den Eigenbetrieb „Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - DeKiTa“ der 
Stadt Dessau-Roßlau:
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 
Lagebericht des Eigenbetriebes „Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten - De-
KiTa“ der Stadt Dessau-Roßlau für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis  
31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 142 KVG 
LSA unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch 
den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Betriebs-
leiters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und 
den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht 

steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ Das Rechnungsprüfungsamt be-
stätigte am 31. Januar 2017 das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung für das 
Wirtschaftsjahr 2015 durch folgenden Feststellungsvermerk:
„Es wird festgestellt, dass nach pflichtgemäßer, am 18.11.2016 abgeschlos-
sener Prüfung durch die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Dornbach und Partner Treuhand GmbH, 
Dessau-Roßlau die Buchführung und der Jahresabschluss des Eigenbetriebes 
Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (DeKiTa) den gesetzlichen Vorschriften und 
der Betriebssatzung entsprechen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsgemäßer Wirtschaftsführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation 
des Unternehmens. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben zu Beanstandungen keinen Anlass.“
Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen gemäß 
§ 19 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz LSA in der Zeit
vom 06. November bis 14. November 2017
Montag bis Donnerstag  8:00 - 15:00 Uhr
Freitag  8:00 - 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme im Eigenbetrieb Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten, An-
toinettenstraße 37, 06844 Dessau-Roßlau, im Sekretariat öffentlich aus.
Gemäß § 27 a VwVfG werden die Unterlagen darüber hinaus auf der Internet-
seite der Stadt Dessau-Roßlau (http://www.dessau.de/Deutsch/Buergerser-
vice/Buergerinfoportal) zugänglich gemacht und sind dort unter der Stadt-
ratssitzung vom 01. Februar 2017 einsehbar.
Dessau-Roßlau, 25.09.2017

Peter Kuras
Oberbürgermeister

Änderung der Anlage zur Sondernutzungssatzung  
der Stadt Dessau-Roßlau für die Gebührentarife 9,  
10.4, 16.1,16.3 und Ergänzung 16.5

Gebührentarife gültig ab 1. Oktober 2017

Der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau hat in seiner Sitzung am 6. September 
2017 auf der Grundlage der §§ 8 und 45 des Kommunalverfassungsgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) und der §§ 
21 und 50 Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 6. Juli 
1993 (GVBl. LSA S. 334) in der derzeit geltenden Fassung mit Wirkung zum 
1. Oktober 2017 die 3. Änderung der Anlage - Gebührentarifstellen 9, 10.4, 
16.1 16.3 und Ergänzung 16.5 der Sondernutzungssatzung der Stadt Dessau-
Roßlau vom 31. Mai 2008, zuletzt geändert am 1. April 2014, beschlossen.
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Amt für Landwirtschaft,  Wanzleben, den 12.10.2017
Flurneuordnung
und Forsten Mitte
Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17 - 19
39164 Wanzleben

Öffentliche Bekanntmachung

Bodenordnungsverfahren nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz 
(LwAnpG)
„Bodenordnungsverfahren Zuchau-Sachsendorf, Landkreis Salzland-
kreis, Verfahrensnummer 24SLK014“
Öffentliche Bekanntmachung
Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung
Im o.g. Bodenordnungsverfahren wurde der Wert der alten Grundstücke nach 
§§ 27 ff FlurbG ermittelt. Die Nachweisungen über die Ergebnisse der Wert-
ermittlung der Grundstücke des Bodenordnungsgebietes lagen zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten in der Zeit
vom 28.08.2017 bis 08.09.2017
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte 
(o. g. Adresse)
während der üblichen Dienststunden  
Mo. - Fr. 09:00 - 12:00 Uhr
Di. 13:00 - 15:30 Uhr
und bei der geeigneten Stelle Norddeutsche Bauernsiedlung GmbH, Am Guts-
hof 3, 06406 Bernburg-Strenzfeld
Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr.  08.00 - 13.00 Uhr
aus. Die Gelegenheit der Anhörung wurde vom 11.09.2017 bis zum 
13.09.2017 im Bürgerhaus in Zuchau gegeben.
Während der Auslegung bzw. im Anhörungstermin wurden keine Einwendun-
gen gegen die Ergebnisse der Wertermittlung erhoben.
Die Ergebnisse der Wertermittlung im Bodenordnungsverfahren Zuchau-
Sachsendorf werden hiermit gemäß § 32 FlurbG festgestellt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Außenstelle 
Wanzleben, Ritterstraße 17-19, 39164 Wanzleben-Börde oder beim Amt für 
Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße, 38820 
Halberstadt oder beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, Ernst-Kamieth-
Straße 2, 06112 Halle/Saale schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Bei Einlegung des Widerspruchs wird die Frist nur gewahrt, wenn das Wi-
derspruchsschreiben bzw. die Niederschrift bis zum Ablauf der angegebenen 
Frist bei der Behörde eingegangen bzw. aufgenommen worden ist.
Im Auftrag

gez. Silke Wolff (DS)

*In der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zu-
letzt geändert durch Artikel 17 des Jahressteuergesetzes vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794)

Öffentliche Beschlüsse 
der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2017

Neuordnung von Schiedsstellenbezirken der Stadt Dessau-Roßlau
Wahl von Schiedspersonen für die Schiedsstellen I bis V der Stadt Dessau-
Roßlau

Abberufung von Herrn H.-P. Dreibrodt als Mitglied des Aufsichtsrates der Des-
sauer Wohnungsbaugesellschaft DWG

Berufung von Frau Gabriele Perl als Mitglied des Aufsichtsrates der Dessauer 
Wohnungsbaugesellschaft DWG

Straßenbenennung - Dr.-Helmut-Kohl-Straße (vorberaten als Dr.-Helmut-
Kohl-Chaussee)

Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Dessau

Entlastung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtisches Klinikum Des-
sau für das Jahr 2016

Änderungsplan Nr. 115 A „Erweiterung Klinik- und Gesundheitszentrum“ - 
Durchführung der frühzeitigen Beteiligung

11. Änderung Flächennutzungsplan Dessau für die Erweiterung des Städti-
schen Klinikums Dessau westlich des Auenwegs 
- Durchführung der frühzeitigen Beteiligung

Herstellung Besucherparkplatz Bauhaus Museum Dessau und Anpassungsar-
beiten im Stadtpark - Maßnahmebeschluss

Bebauungsplan Nr. 224 „Wohngebiet an der Wilhelm-Busch-Straße“ 
- Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Erschließungsverträge zum Bebauungsplan 224
„Wohngebiet an der Wilhelm-Busch-Straße“

Novellierung des Maßnahmebeschlusses zur Beseitigung von Hochwasser-
schäden und zum Teilrückbau von Bauwerken auf dem Gelände des ehema-
ligen Freibades „Rehsumpf“

Rathaus Altbau - Sanierung Dach/Westfassade einschl. Turm
Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses

Umgestaltung der Öffentlichen Personennahverkehrs-Schnittstelle Bahnhofs-
platz Dessau

Ausschreibung der Leistung des Handyparkens im Stadtgebiet Dessau-Roßlau

Aktualisierung des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP)

Aufhebung eines Sperrvermerks in Höhe von 6.000 EUR zwecks Durchfüh-
rung einer experimentellen Werkstatt in Zusammenarbeit der Stiftung Bau-
haus Dessau, der Hochschule Anhalt und der Stadt Dessau-Roßlau (Kulturamt) 
(Produktkonto 28121.5271300 Bauhaus/Meisterhäuser Veranstaltungen)

 Der Sozialbericht der Stadt Dessau-Roßlau 2011 - 2015 wurdezur Kenntnis 
genommen und zur Veröffentlichung freigegeben

Allgemeinverfügung zu § 7 Abs. 1 des Gesetzes über  
die Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt  
(LÖffZeitG LSA)

Die Stadt Dessau-Roßlau gibt folgende Allgemeinverfügung bekannt:

Auf Grund des § 7 Abs. 1 LÖffZeitG LSA vom 22. November 2006 in der zurzeit 
gültigen Fassung wird die Öffnung aller Verkaufsstellen der Stadt Dessau-
Roßlau

am Sonntag, dem 3. Dezember 2017 und
am Sonntag, dem 17. Dezember 2017
jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

erlaubt. 
Ausgenommen hiervon sind Verkaufsstellen, für die bereits die vier möglichen Öff-
nungen an Sonn- und Feiertagen im Jahr 2017 in Anspruch genommen wurden.

Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfügung wird angeordnet.

Begründung 
Gemäß § 7 Abs. 1 LÖffZeitG LSA kann die Gemeinde erlauben, dass Verkaufs-
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stellen aus besonderem Anlass an höchstens vier Sonn- und Feiertagen im 
Jahr geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen sind der Neujahrstag, 
der Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der 
Totensonntag, der 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit 
dieser auf einen Sonntag fällt. Die Ladenöffnung darf fünf zusammenhängen-
de Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist auf die 
Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht    zu nehmen. Der besondere Anlass 
ist am 3. und 17. Dezember 2017 mit den Weihnachtsmärkten im Stadtgebiet 
gegeben. Zu den Weihnachtsmärkten wird an diesen Adventssonntagen er-
fahrungsgemäß mit einem außerordentlichen Besucherstrom auch aus dem 
Umland gerechnet, der eine Öffnung der Verkaufsstellen rechtfertigt.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichts-ordnung (VwGO) vom 19.03.1991 in der derzeit geltenden 
Fassung. Sie kann angeordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse 
notwendig ist. Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung soll sicherge-
stellt werden, dass die  Verkaufsstellen am 3. und 17. Dezember 2017 geöff-
net werden können. Ohne die Anordnung der sofortigen Vollziehung hätte die 
Einlegung eines Widerspruchs zur Folge, dass die Ausnahmebewilligung bis 
zum Entscheid über den Widerspruch nicht in Kraft tritt und somit der eigent-
liche Zweck dieser Regelung nicht mehr zum Tragen kommt. Das Interesse 
der Besucher sowie der Verkaufsstelleninhaber an der Wirksamkeit dieser 
Verfügung überwiegt hier deutlich gegenüber dem Interesse eines möglichen 
Widerspruchsführers an der vorläufigen Nichtvollziehbarkeit. Daher ist die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung im öffentlichen Interesse gegeben.

Hinweise 
Eine Überschreitung der in der Allgemeinverfügung  festgelegten Öffnungs-
zeiten stellt eine Ordnungswidrigkeit   gemäß   § 12 Abs. 1 Pkt. 1  LÖffZeitG 
LSA  i. V. m. § 3 LÖffZeitG LSA dar. Diese Ordnungswidrigkeit kann gemäß  
§ 12 Abs. 2 i. V. m. § 12 Abs. 1 Nr. 1 LÖffZeitG LSA mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzehntausend Euro geahndet werden.

Sofern Arbeitnehmer beschäftigt werden, gilt  § 9 LÖffZeitG LSA  entspre-
chend, § 17 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), 
Kinderarbeitsschutzverordnung  vom  23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508) und  
§ 8 Mutterschutzgesetz  vom  20. Juni 2002 (BGBl. I S. 2318), in den jeweils 
gültigen Fassungen, bleiben unberührt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Stadt Dessau-Roßlau, Zerbster Straße 4 in 06844 Dessau-
Roßlau einzulegen.

Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfallende aufschieben-
de Wirkung des Widerspruchs kann auf Ihren Antrag gemäß § 80 Abs. 5 VwGO 
durch das Verwaltungsgericht Halle/Saale, Thüringer Straße 16, 06112 Halle/
Saale ganz oder teilweise wieder hergestellt werden.

Dessau-Roßlau, 10.10.2017

Peter Kuras
Oberbürgermeister 

Satzung

über die Festlegung der Schulbezirke und Schuleinzugsbereiche für die 
allgemeinbildenden Schulen in der Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau

Auf der Grundlage der §§ 5, 8 Abs. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfas-
sungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 und 
des § 41 Abs. 1 und 2 i. V. m. § 65 des Schulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt (SchuIG LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Fe-
bruar 2013 (GVBI. LSA. 68), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes vom 

25.02.2016 - (GVBI. LSA S. 84, 95) hat der Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau 
mit Zustimmung der Schulbehörde zur Festlegung der Schulbezirke und 
Schuleinzugsbereiche für allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft der 
Stadt Dessau-Roßlau am 21.06.2017 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Begriffsbestimmung
Schulbezirke sind gem. § 41 Abs. 1 SchuIG LSA vom Schulträger mit Zustimmung 
der Schulbehörde für Grundschulen und Sekundarschulen festzulegen. Die Schü-
lerinnen und Schüier haben zur Erfüllung ihrer Schulpflicht die Schule zu besuchen, 
in deren Schulbezirk sie wohnen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulbehörde. 
Für andere allgemeinbildenden Schulen (z. B. Gemeinschaftsschulen, Gymnasien, 
Förderschulen) kann der Schulträger mit Zustimmung der Schulbehörde gem.  
§ 41 (2) SchuIG LSA Schuleinzugsbereiche festlegen. Die Aufnahme einer Schülerin 
oder eines Schülers, die nicht im Schuleinzugsbereich wohnen, kann abgelehnt 
werden, wenn keine besonderen Gründe für die Aufnahme bestehen.

§ 2
Grundschulen
Die Schulbezirke aller Grundschulen ergeben sich aus der beigefügten Anlage 1.

§ 3
Sekundarschulen
Die Schulbezirke aller Sekundarschulen inklusive der auslaufenden Sekun-
darschule „Zoberberg“ (Gesundheitsfördernde Ganztagsschule) ergeben sich 
aus der beigefügten Anlage 2.

§ 4
Gymnasien
Für die Gymnasien in Trägerschaft der Stadt Dessau-Roßlau wurden keine 
Schuleinzugsbereiche festgelegt. Übersteigen die Anmeldungen die Aufnah-
mekapazität eines der beiden Gymnasien, wird vom Schulträger ein Auswahl-
verfahren (Losverfahren) eingeleitet.

§ 5
Gemeinschaftsschule
(1) Als Schuleinzugsbereich der „Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Ge-
meinschaftsschule“ gilt der in Anlage 3 festgelegte Bereich.
(2) Für die „Ganztagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule“ gilt 
weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler des gesamten Stadtgebietes Des-
sau-Roßlau die Schule besuchen können, sofern die Kapazitätsgrenze nicht 
überschritten wird. Übersteigen die Anmeldungen die Aufnahmekapazität, wird 
vom Schulträger ein Auswahlverfahren (Losverfahren) eingeleitet. Beteiligte des 
Losvertahrens sind nur diejenigen Schülerinnen, die nicht im ausgewiesenen 
Schuleinzugsbereich der Ganztagsschule Zoberberg Dessau-Gemeinschafts-
schule Zoberberg wohnen.
(3) Sollten Schülerinnen und Schüler des Schuleinzugsbereiches der „Ganz-
tagsschule Zoberberg Dessau - Gemeinschaftsschule“ eine Beschulung in 
der Schulform der Gemeinschaftsschule nicht wünschen, erfolgt die Beschu-
lung in der Sekundärschule „Friedensschule“.

§ 6
Förderschulen
Der Schuleinzugsbereich für die Förderschulen in Dessau-Roßlau umfasst 
das gesamte Stadtgebiet Dessau-Roßlau.

§ 7
Freie Träger
Schulen in freier Trägerschaft bleiben von den Regelungen dieser Satzung 
unberührt.

§ 8
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt nach der Veröffentlichung in Kraft.

Dessau-Roßlau, 29.06.2017

Peter Kuras
Oberbürgermeister
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